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Weihenzeller 
Adventsmarkt 

 
 

Samstag, 26. November 2022  

16.00 Uhr Glockenläuten der Jakobskirche 
            anschließend Posaunenchor Weihenzell 

  Eröffnung durch das Christkind, 
            Pfarrer Herrmann und Bgm. Kraft 
17.00 Uhr Der Nikolaus besucht die Kinder 

      18.30 Uhr Posaunenchor Forst 
 

Sonntag, 27. November 2022 
 09.00 Uhr Advents-Gottesdienst in Wernsbach u. Forst 
 10.15  Uhr Advents-Gottesdienst in Weihenzell 
 14.00 Uhr  Posaunenchor Wernsbach 
 15.00 Uhr   Liedvorträge von Kindern der 
     Eichenberg-Grundschule, der Kita  
                 „Dorfstrolche“ (Vorschulgruppe) 
     u. Kinderchor Weihenzell 
       Vortrag vom Christkind 

                       Der Nikolaus besucht die Kinder 
        16.00 Uhr  Gesangverein Weihenzell 
 
 
Veranstalter sind: 
Landjugend Weihenzell, Deutsch-Französischer Freundeskreis, Ev. Kirchengemeinde Forst,  
Ev. Kirchengemeinde Weihenzell, Ev. Kirchengemeinde Wernsbach, Obst- und Gartenbauverein 
Weihenzell, Schützengesellschaft Weihenzell, Sportclub Wernsbach-Weihenzell 
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Öffnungszeiten, Termine

Gemeinderats-Sitzungen
Gemeinderat  Montag, 14.11.2022  19.30 Uhr
Gemeinderat  Montag, 12.12.2022  19.30 Uhr
Anträge müssen acht Tage vorher eingereicht werden.

Geschäftszeiten der Verwaltungsgemeinschaft
Montag - Freitag
Montag
Donnerstag

08.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 16.00 Uhr
13.00 - 18.00 Uhr

Restmüllabfuhr, Biotonne, Papiertonne, gelber Sack
jeweils ab 6.00 Uhr    Siehe Abfallratgeber des Landkreises Ansbach (DinA5-Heft), Abfall-App oder Homepage des Land- 
                                    kreises Ansbach. Hier finden Sie alle Abholtermine (auch die Verschiebungen) und sämliche Inform-
                                    tionen zum Thema Abfall (bei weiteren  Anliegen wenden Sie sich an das Landratsamt Sachgebiet 
                                    Abfallwirtschaft Tel. 0981/468-2323)

Wertstoffhof am Grüber Berg Bauschutt- und Erdaushubdeponie
sowie Grüngutannahme am Grüber BergApril - Oktober

Samstags
Mittwochs
November - März
Samstags

10.00 - 12.00 Uhr       
18.00 - 18.45 Uhr       
                                   
09.30 - 12.15 Uhr

März
Samstags
April - Oktober
Samstags
Mittwochs
November
Samstags
Dezember - Februar

09.30 - 12.15 Uhr
                                  
10.00 - 12.00 Uhr       
18.00 - 18.45 Uhr       
 

                                   
09.30 - 12.15 Uhr      
geschlossen

Abgegeben werden können: Metallschrott, Elektronikschrott, Kühlschrän-
ke, Altholz, Leuchtstoffröhren, Medikamente, Schuhe, Speisefette u. -öle, 
Sperrmüll, Batterien, CD /DVD, Tinten- Tonerkatuschen

Einwurf in Glascontainer

Einwurf Glascontainer am Wertstoffhof
(vorm Tor) : Ohne Zeitbegrenzung möglich

Montag bis Freitag
Samstag
Sonn- und Feiertags

07.00 - 19.00 Uhr
08.00 - 15.00 Uhr
Einwurf verboten

Funkalarmierung der Feuerwehren (Probe) in Weihenzell, Wernsbach, Grüb, Wippendorf, Haasgang und Petersdorf
am 05.11.2022 und 03.12.2022 zwischen 11.00 - 12.00 Uhr. 

Wichtige Telefonnummern :
Telefon-Nr. Bereich Mitarbeiter Email
09802 / Vorwahl

95 01 0 Zentrale poststelle@vg-weihenzell.de
95 01 29 Fax
95 01 10 1. Bürgermeister Gerhard Kraft gerhard.kraft@vg-weihenzell.de
95 01 20 Geschäftsstellenleiter Herr Zuber wolfgang.zuber@vg-weihenzell.de

95 01 23 Stv. Geschäftsstellenleiter, Bau-, 
Beitragsangelegenheiten Herr Dürr heinz.duerr@vg-weihenzell.de

95 01 21 Allgem. Angelegenheiten, Rentenanträge Frau Engerer katharina.engerer@vg-weihenzell.de
95 01 22 Pass- und Anmeldewesen Frau Kleppel sabine.kleppel@vg-weihenzell.de
95 01 50 Standesamt Frau Horneber / Frau Geyer sonja.horneber@vg-weihenzell.de
95 01 24 Personalwesen Frau Ehrenbrand angela.ehrenbrand@vg-weihenzell.de

95 01 30
Kasse

Frau Deindörfer brigitte.deindoerfer@vg-weihenzell.de

95 01 35 Frau Reiß charlotte.reiss@vg-weihenzell.de
8454 Eichenbergschule Weihenzell Frau Rektorin Rabenstein vs.weihenzell@t-online.de

95 31 064 Mittagsbetreuung Eichenbergschule Frau Altreuther mittagsbetreuung@weihenzell.eu
75 37 Kindertagesstätte Dorfstrolche Weihenzell Frau Müller kindergarten.dorfstrolche@weihenzell.de
84 00 Freibad Weihenzell Herr Deindörfer freibad@weihenzell.de
12 38 Bauhof Herr Adolf bauhof@weihenzell.de
17 92 Kläranlage Weihenzell Herr Weghorn

116 117 Bereitschaftsdienst für nicht akute Hausbesuche 089 / 19240 Gift-Notruf

110 Polizei-Notruf 112 Feuerwehr + Rettungsdienst Notarzt

0173 57 90 68 2  Notruf für Wasser und Abwasser 0800 234 2500   Stromversorgung Main-Donau-Netzges.

Amts- Mitteilungsblatt:
Nächster Erscheinungstermin: 02.12.2022  Annahmeschluss: Sonntag, 20.11.2022

!! Wichtige Notruf-Nummern !!
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vhs Herbst 2022

Suche (weibl., alleinst.) 2 Zi-Whg mit Balkon, in 
Weihenzell, ab Dez. 22 bis spätestens 31.01.23 

Kontakt: 0160 980 115 27 

Gemeindl. Bekanntmachungen Kleinanzeigen

Adventsmarkt Weihenzell

Die Gemeinde sucht für unseren Adventsmarkt 
Weihnachtsbäume (Fichten). Die Gemeinde würde 
den Baum abholen. 
Wer seinen Baum abgeben möchte, wird gebeten, 
sich bei Herrn Siegfried Adolf (Tel.Nr. 0173/5790682) 
zu melden. 

Veranstaltungskalender 2023
In den vergangenen zwei Jahren wurde aus bekannten Gründen auf die Erstellung eines Veranstaltungs-
kalenders verzichtet. Für das kommende Jahr möchten wir wieder eine Übersicht über die Veranstaltungen 
erstellen. 
Zur Vermeidung von Terminüberschneidungen ist es wichtig, dass wir die geplanten Veranstaltungen bekom-
men. Bei besonderen Terminüberschneidungen werden die Vereinsvorstände darüber informiert, damit ggf. 
eine Verschiebung der Veranstaltung vorgenommen werden kann. 

Eine Besprechung zur Absprache der Termine wird nicht stattfinden.

Die Vereine werden vorab gebeten, Ihre Termine der Gemeindeverwaltung schriftlich / per E-Mail 
(poststelle@vg-weihenzell.de) bis spätestens 10.11.2022 mitzuteilen. 

Wichtig: Die Hans-Popp-Halle kann wegen Sanierungsarbeiten voraussichtlich ab März/April 2023 nicht mehr 
genutzt werden. 

Anschließend werden die gemeldeten Veranstaltungen / Termine in einer Jahresübersicht zusammengefasst. 
Diese Übersicht wird wieder im Amts- und Mitteilungsblatt veröffentlicht.  

Vielen Dank im Voraus.

Gemeinde Weihenzell

 
 
Leitung: Katharina Engerer 
Anmeldungen und Informationen:  
Gemeinde Weihenzell 
Ansbacher Str. 15, 91629 Weihenzell  
(09802) 95 01-21 
E-Mail: katharina.engerer@vg-weihenzell.de    
oder www.vhs-lkr-ansbach.de  
 
 
H23764H  
Kulinarische Mitbringsel zum Verschenken 
Petra Müller 
1 Abend, 05.12.2022 
Montag, 18:00 - 22:00 Uhr 
Eichenbergschule, Am Eichenberg 16, Küche  
Kursgebühr: 22,70 € zuzügl. ca. 12,00 € Lebensmittelkosten 
Auf den Gastgeber individuell abgestimmt und liebevoll zubereitet punkten selbstgebackene und gekochte 
Köstlichkeiten zu jedem Anlass, Wein und Blumen - das kann jeder! Aber etwas Handgefertigtes aus der 
Küche ist immer etwas Besonderes. 
Bitte eine Schürze, ein Schwammtuch, ein scharfes Messer, Geschirrtücher, Gefäße für übrig gebliebene 
Speisen und ein Getränk mitbringen. 
Jeder vhs-Kochkurs beinhaltet Tipps zur gesunden Ernährung, Informationen zur Verwendung gesunder 
Lebensmittel und eine gesundheitsfördernde Verarbeitung der Lebensmittel.  
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Gemeindl. Bekanntmachungen

Gemeinderat
(wesentliche Tagesordnungspunkte)

Kalkulation Wassergebühr ab 01.12.2022

Die Sanierung der Wasserversorgung Weihenzell mit dem Anschluss an die Wasserversorgung Reckenberg-
Gruppe steht kurz vor der Fertigstellung. Der Bauabschnitt 1 mit der Zubringerleitung ist bereits abgerechnet. 
Der Bauabschnitt 2 mit den Arbeiten am Schmalenbachshof und dem Hochbehälter in Schönbronn sind im 
Laufen und können in den nächsten Wochen fertiggestellt werden.
Seit Mitte der Kalenderwoche 36 bezieht die Gemeinde Weihenzell das komplette Wasser zur Versorgung des 
Gemeindegebietes von der Wasserversorgung Reckenberg-Gruppe. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden nur die 
Orte Frankendorf, Forst und Petersdorf mit Reckenbergwasser erschlossen. 
Für das gelieferte Wasser stellt die Reckenberg-Gruppe der Gemeinde Weihenzell zurzeit 1,07 €/m³ (netto) 
in Rechnung.  Solange die Gemeinde Weihenzell Wassergast und nicht Zweckverbandsmitglied ist, muss sie 
den vereinbarten Wasserpreis pro m³ Wasser für das gelieferte Wasser an die Reckenberg-Gruppe bezahlen 
und über ihre Wassergebühren an den Bürger weiterverrechnen. Über die in Aussicht gestellte Vollmitglied-
schaft beim Zweckverband wird in den nächsten Wochen gesprochen werden.
Der Wasserpreis, den die Gemeinde ab dem 01.12.2022 von ihren Bürgern erhebt, wurde für einen Zeitraum 
von zwei Jahren neu kalkuliert. Die Endabrechnung der Verbesserungsbeiträge wird voraussichtlich bis Mitte 
2023 erfolgen.
Die Kalkulation der Wassergebühren erfolgt für die nächsten beiden Jahre, da in diesem Zeitraum auch die 
Auszahlung der vom Staat in Aussicht gestellten Zuwendungen erfolgen könnte und eine Entscheidung über 
den Beitritt zum Zweckverband vorliegen dürfte.
In den neuen Kalkulationszeitraum fließt ein Überschuss von 17.900 € aus den Vorjahren ein. Das Jahreser-
gebnis für das Jahr 2022 wurde aus den bisher vorliegenden tatsächlichen Zahlen und dem im Haushaltsplan 
angesetzten Zahlen ermittelt. Ein aus der Vorperiode bis 2020 höherer Überschuss hat sich durch die Jahre 
2021 und 2022 wesentlich verringert.
Für die Jahre 2023 und 2024 ergibt sich nach Abzug des zu übertragenden Überschusses eine Umlagebetrag 
von 605.145 €. Bei einer Gesamtverbrauchsmenge von 336.500 m³ errechnet sich ein Wasserpreis von 1,80 
€/m³ (netto).  
Der Gemeinderat hat einen Wasserpreis von 1,80 €/m³ ab dem 01.12.2022 beschlossen.
Entsprechend wurde auch die 2. Änderung zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der 
Gemeinde Weihenzell beschlossen – siehe hierzu gesonderte Bekanntmachung.

Kalkulation Abwassergebühr ab 01.12.2022
Im letzten Kalkulationszeitraum für die Abwassergebühren von 2018 - 2021 wurden in den Jahren 2018 – 2020 
Überschüsse erzielt. Im Jahr 2021 lag eine Unterdeckung vor und auch im Jahre 2022 werden die Einnahmen 
nicht die Ausgaben der Abwasserentsorgung decken. Das Jahr 2022 wurde nach den bisherigen tatsächlichen 
Buchungen und nach den Haushaltsansätzen ohne die Ausgaben für die Maßnahme Haasgang berechnet. Bei 
Aufrechnung der Über- und Unterdeckungen verbleibt am Ende des Jahres 2022 ein Überschuss von 58.794 
€, der in die nächste Kalkulationsperiode übertragen wird.
Der folgende Kalkulationszeitraum sollte zwei Jahre (2023 - 2024) betragen, da ab 2025 mit der Fertigstellung 
der Abwasserbaumaßnahme Haasgang und Anschluss an die Kläranlage Rügland gerechnet werden kann. 
Die Investitionskosten Haasgang werden dann bei tatsächlicher Nutzungsmöglichkeit in die Gebührenberech-
nung einfließen, so dass sie sich bei den Gebühren ab dem 01.12.2024 bemerkbar machen. 
Für die Jahre 2023 und 2024 fallen kalkulierte Kosten von 509.822 € für die Abwasserbeseitigung an. Nach 
Abzug des Überschusses aus der Vorperiode verbleiben umzulegende Ausgaben von 451.028 €, die auf eine 
Einleitungsmenge von 247.500 m³ zu verteilen sind. Es errechnet sich somit einen Abwasserpreis von 1,82 €/
m³.  Dies entspricht exakt dem jetzigen Gebührensatz. Ohne Berücksichtigung des Überschusses hätte sich 
für die beiden Jahre eine Gebühr von 2,06 €/m³ ergeben. 
Der Gemeinderat hat beschlossen, den Abwasserpreis für die Jahre 2023 und 2024 bei 1,82 €/m³ zu belassen.

Erlass einer neuen Hundesteuersatzung
Die Hundesteuersatzung Weihenzell wurde an die neue Mustersatzung aus dem Jahre 2020 angepasst. Dies 
gilt speziell für die Fälligkeitsregelung der Satzung zur Steuerschuld. Auch die Möglichkeit der Einführung ei-
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Gemeindl. Bekanntmachungen

nes Kampfhundesteuersatzes für Kampfhunde im Sinne des § 1 der Verordnung über Hunde mit gesteigerter 
Aggressivität und Gefährlichkeit wurde berücksichtigt. Dieser Steuersatz ist auch für Kampfhunde mit positi-
vem Wesenstest zu bezahlen.
Der Gemeinderat hat die von der Verwaltung vorgelegten neuen Hundesteuersatzung zum 01.01.2023 zuge-
stimmt.
Auf die gesondert bekannt gemachte Hundesteuersatzung wird verwiesen.

Bauanträge mit Zustimmung der Gemeinde
Isolierte Befreiung Festsetzungen BebPlan für Neubau Carport
Antragsteller Eugen Heier, Finkenweg 31

Bauantrag Neubau Carport
Antragstellerin Hildegard Nehr, Mühlleite 18

Isolierte Befreiung Carport Finkenweg 41
Antragsteller Alexander und Helen Schaubert

Bauantrag Anbau Wohnhaus Schelmleite 17
Antragsteller Florian und Sonja Hecht, Wernsbach

Voranfrage Abriss und Neubau Wochenendhaus in Thurndorf
Antragsteller Thomas Bogedein

Sanierung Hans-Popp-Halle
Kostentragung zwischen der Gemeinde Weihenzell und dem SC Wernsbach-Weihenzell
Der SC Wernsbach-Weihenzell möchte, dass die Gemeinde Weihenzell die Kosten der Sanierungsmaßnahme 
für den ausschließlich vom SCWW genutzten Bereich trägt und der Sportverein davon 25  % übernimmt. 
Der Gemeinderat ist der Auffassung, dass sämtliche Fördermöglichkeiten auszuschöpfen sind. 
Deshalb sollte ein Antrag auf Förderung beim BLSV  und auch beim Landkreis Ansbach gestellt werden.
Ein Zuschuss von 10 % durch die Gemeinde Weihenzell wird in Aussicht gestellt, wenn auch vom Landkreis 
Ansbach eine Förderung von 10 % möglich sind. 

Straßenbeleuchtung Gemeinde Weihenzell;
Längere Abschaltung
Aufgrund der aktuellen Situation möchte die Gemeinde Weihenzell auch einen Beitrag zur Einsparung von 
Strom beitragen. Deshalb wurde die Abschaltung der Straßenbeleuchtung bereits ab 23.00 Uhr im gesamten 
Gemeindegebiet beschlossen.

Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzept für das Gemeindegebiet Weihenzell
Das Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzept für die Gewässer III. Ordnung im Gemeindegebiet Weihenzell 
wurde vom Ing.büro Christofori und Partner nochmals vorgestellt. Ausführlich beraten wurde dieses Thema 
bereits im Gemeinderat im Januar. Das Wasserwirtschaftsamt Ansbach war ebenfalls vertreten. 
Thema war vor allem, Maßnahmenvorschläge sowie mögliche Fördermöglichkeiten für durchzuführende Maß-
nahmen vorzustellen. 
Seitens des Wasserwirtschaftsamtes wird klargestellt, dass das erstellte Konzept auch für private Bauinteres-
senten eine Hilfe ist. Mit diesem Konzept wurden Grundlagen dafür geschaffen, festzustellen, in wie weit Bau-
maßnahmen von Hochwasser betroffen sein können. Das erleichtert die Planungen von Bauvorhaben.
Der Gemeinderat hat das Konzept, wie vorgestellt, beschlossen.
Insbesondere sind nachfolgende Gemeindeteile auf die Durchführung von Maßnahmen und deren Fördermög-
lichkeiten zu prüfen:
Moratneustetten – Zellrüglingen – Weihenzell (Zellbach)

Schönbronn – Wernsbach – Weihenzell (Wernsbach)

Petersdorf (wildes Hochwasser)

Haasgang (wildes Hochwasser)
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Gemeindl. Bekanntmachungen

 

 

Satzung für die Erhebung der Hundesteuer 
(Hundesteuersatzung – HStS) 

Vom 11. Oktober 2022 

 

Auf Grund des Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt die Gemeinde Weihenzell folgende Satzung: 

§ 1 
Steuertatbestand 

 1Das Halten eines über vier Monate alten Hundes im Gemeindegebiet unterliegt einer gemeindlichen 
Jahresaufwandsteuer nach Maßgabe dieser Satzung.  2Maßgebend ist das Kalenderjahr. 

§ 2 
Steuerfreiheit 

Steuerfrei ist das Halten von 

1. Hunden allein zu Erwerbszwecken, insbesondere das Halten von 

a) Hunden in Tierhandlungen, 

b) Hunden, die zur Bewachung von zu Erwerbszwecken gehaltenen Herden notwendig sind und zu diesem Zwecke 
gehalten werden, 

2. Hunden des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samariter-Bundes, des Malteser Hilfsdienstes, der Johanniter-
Unfall-Hilfe oder des Technischen Hilfswerks, die ausschließlich der Durchführung der diesen Organisationen 
obliegenden Aufgaben dienen, 

3. Hunden ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben, 

4. Hunden, die von Mitgliedern der Truppen oder eines zivilen Gefolges verbündeter Stationierungsstreitkräfte sowie 
deren Angehörigen gehalten werden, 

5. Hunden, die von Angehörigen ausländischer diplomatischer oder berufskonsularischer Vertretungen in der 
Bundesrepublik Deutschland gehalten werden, 

6. Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in Tierasylen oder ähnlichen Einrichtungen untergebracht 
sind, 

7. Hunden, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen bestanden haben und als Rettungshunde für den 
Zivilschutz, den Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst zur Verfügung stehen, 

8. Hunden, die für Blinde, Taube, Schwerhörige oder völlig Hilflose unentbehrlich sind. 

§ 3 
Steuerschuldner, Haftung 

(1)  1Steuerschuldner ist der Halter des Hundes.  2Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen Interesse oder im Interesse 
seiner Haushalts- oder Betriebsangehörigen aufgenommen hat.  3Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege 
oder Verwahrung genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält.  4Alle in einen Haushalt oder einen Betrieb 
aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten. 

(2) Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere Hunde, sind sie Gesamtschuldner. 

(3) Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des Hundes für die Steuer. 
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Gemeindl. Bekanntmachungen
 

 

§ 4 
Wegfall der Steuerpflicht, Anrechnung 

(1) Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen in weniger als drei aufeinanderfolgenden Monaten im 
Kalenderjahr erfüllt werden. 

(2) 1Tritt an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten Hundes, für den die Steuerpflicht im Kalenderjahr bereits 
entstanden und nicht nach Abs. 1 entfallen ist, bei demselben Halter ein anderer Hund, entfällt für dieses Kalenderjahr 
die weitere Steuerpflicht für den anderen Hund.  2Tritt in den Fällen des Satzes 1 an die Stelle eines verstorbenen oder 
veräußerten Hundes ein Kampfhund, entsteht für dieses Kalenderjahr hinsichtlich dieses Kampfhundes eine weitere 
Steuerpflicht mit einem Steuersatz in Höhe der Differenz aus dem erhöhten Steuersatz für Kampfhunde und dem 
Steuersatz, der für den verstorbenen oder veräußerten Hund gegolten hat. 

(3)  1Ist die Steuerpflicht eines Hundehalters für das Halten eines Hundes für das Kalenderjahr oder für einen Teil des 
Kalenderjahres bereits in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland entstanden und nicht später wieder 
entfallen, ist die erhobene Steuer auf die Steuer anzurechnen, die dieser Hundehalter für das Kalenderjahr nach dieser 
Satzung zu zahlen hat.  2Mehrbeträge werden nicht erstattet. 

§ 5 
Steuermaßstab und Steuersatz 

 (1)  1Die Steuer beträgt 

für den ersten Hund 40,00 Euro, 

für den zweiten Hund 70,00 Euro, 

für jeden weiteren Hund 100,00 Euro, 

für jeden Kampfhund 400,00 Euro. 

2Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach § 2 gewährt wird, sind bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht 
anzusetzen.  3Hunde, für die die Steuer nach § 6 ermäßigt wird, gelten als erste Hunde. 

(2) 1Kampfhunde sind Hunde, bei denen auf Grund rassenspezifischer Merkmale, Zucht und Ausbildung von einer 
gesteigerten Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tieren auszugehen ist. 2Kampfhunde im Sinne 
dieser Vorschrift sind alle in § 1 der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit 
genannten Rassen und Gruppen von Hunden sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden. 

§ 6 
Steuerermäßigung 

 1Die Steuer ist um die Hälfte ermäßigt für 

1. Hunde, die in Einöden gehalten werden. Als Einöde gilt ein Anwesen, dessen Wohngebäude mehr als 500 m 
Luftlinie von jedem anderen Wohngebäude entfernt sind. 

2. Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder Inhabern eines Jagdscheines ausschließlich oder überwiegend 
zur Ausübung der Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes gehalten werden, sofern nicht die Hundehaltung steuerfrei 
ist. Die Steuerermäßigung tritt nur ein, wenn die Hunde die Brauchbarkeitsprüfung oder eine ihr gleichgestellte 
Prüfung nach § 21 der Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Jagdgesetzes mit Erfolg abgelegt haben. 

2Die Steuerermäßigung nach Satz 1 kann nur für jeweils einen Hund des Steuerpflichtigen beansprucht werden.  3Sind 
sowohl die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 1 als auch des Satzes 1 Nr. 2 erfüllt, wird die Steuer nur einmal ermäßigt. 

§ 7 
Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung und Steuerermäßigung 

(1) 1Steuerermäßigungen werden auf Antrag gewährt. 2Der Antrag ist bis zum Ende des Kalenderjahres zu stellen, für 
das die Steuerermäßigung begehrt wird. 3In dem Antrag sind die Voraussetzungen für die Steuerermäßigung darzulegen 
und auf Verlangen der Gemeinde glaubhaft zu machen.  4Maßgebend für die Steuerermäßigung sind die Verhältnisse zu 
Beginn des Kalenderjahres. 5Beginnt die Hundehaltung erst im Laufe des Kalenderjahres, ist dieser Zeitpunkt 
entscheidend. 

(2) Für Kampfhunde wird keine Steuerbefreiung nach § 2 Nr. 7 und 8 und keine Steuerermäßigung gewährt. 
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§ 8 
Entstehen der Steuerpflicht 

Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des jeweiligen Kalenderjahres oder – wenn der Steuertatbestand erst im Verlauf 
eines Kalenderjahres verwirklicht wird – mit Beginn des Tages, an dem der Steuertatbestand verwirklicht wird. 

 

§ 9 
Fälligkeit der Steuer 

Die Steuerschuld ist mit der auf das Kalenderjahr entfallenden Steuer fällig am 15. April eines jeden Kalenderjahres, 
frühestens jedoch einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids. 

 

§ 10 
Anzeigepflichten und sonstige Pflichten 

(1) Wer einen über vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb eines Monats nach Anschaffung unter Angabe von 
Herkunft, Alter und Rasse sowie unter Angabe, ob die Hundehaltung zu einem Zweck im Sinne des § 2 erfolgt, und 
gegebenenfalls unter Vorlage geeigneter Nachweise der Gemeinde melden. 

(2) Wer einen unter vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb eines Monats nach Vollendung des vierten 
Lebensmonats des Hundes unter Angabe von Herkunft, Alter und Rasse sowie unter Angabe, ob die Hundehaltung zu 
einem Zweck im Sinne des § 2 erfolgt, und gegebenenfalls unter Vorlage geeigneter Nachweise der Gemeinde melden. 

(3) 1Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten Hundes gibt die Gemeinde eine Hundesteuermarke aus, die der Hund 
außerhalb der Wohnung des Hundehalters oder seines umfriedeten Grundbesitzes stets tragen muss.  2Der Hundehalter 
ist verpflichtet, einem Beauftragten der Gemeinde die Steuermarke auf Verlangen vorzuzeigen; werden andere Personen 
als der Hundehalter mit dem Hund angetroffen, sind auch diese Personen hierzu verpflichtet. 

(4) 1Der steuerpflichtige Hundehalter (§ 3) soll den Hund innerhalb eines Monats bei der Gemeinde abmelden, wenn er 
ihn veräußert oder sonst abgeschafft hat, wenn der Hund abhandengekommen oder tot ist oder wenn der Halter aus der 
Gemeinde weggezogen ist.  2Mit der Abmeldung des Hundes ist die noch vorhandene Hundesteuermarke an die 
Gemeinde zurückzugeben. 

(5) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung weg, ist das der Gemeinde innerhalb 
eines Monats nach Wegfall anzuzeigen. 

 

§ 11 
Inkrafttreten 

(1) Diese Hundesteuersatzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. 

(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2022 tritt die Hundesteuersatzung vom 27.03.2006 außer Kraft. 

 

 

Weihenzell, den 11. Oktober 2022 

Gemeinde Weihenzell 

           
     Gerhard Kraft 

1. Bürgermeister 
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2. Satzung 
 

zur Änderung der Beitrags- und Gebühren- 
satzung zur Wasserabgabesatzung der 

Gemeinde Weihenzell 
 

Vom 11. Oktober 2022 
 

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG)  
erlässt die Gemeinde Weihenzell folgende Satzung: 
 

§ 1 
 
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung vom 
01.09.2010, zuletzt geändert durch Satzung vom 16.10.2012 wird wie 
folgt geändert: 
 
 
§ 10 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
 

§ 10 Verbrauchsgebühr 
 

(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden 
Absätze nach der Menge des aus der Wasserversorgungsein-
richtung entnommenen Wassers berechnet. Die Gebühr beträgt 
1,80 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers. 

 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt zum 01.12.2022 in Kraft. 
 
 
Weihenzell, den 11. Oktober 2022  

 
Gerhard Kraft 
1. Bürgermeister 
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Neues aus der Eichenberg-Grundschule 

Wir pressen Apfelsaft 
 
Auch in diesem Herbst können wir mit 
der Unterstützung des Obst- und 
Gartenbauvereins wieder Apfelsaft 
pressen. 
Zusammen mit unserer Baumwartin 
Barbara Stadlinger schütteln wir die 

Apfelbäume auf den Streuobstwiesen bei 
der Schule und beim Friedhof. Die Klassen 
1a, 1b und 2a klauben zweimal. Zehn Säcke 
werden schon oben auf der Wiese voll. Das 
Apfeltaxi ist im Dauereinsatz.  
Zum Pressen kommt die Klasse 2a zum 
Safthaisla des Obst- und Gartenbauvereins 
in der Wippendorfer Straße. Zuerst 
waschen wir die Äpfel und sortieren Äste, 
Blätter und faule Früchte aus. 
Dann füllen wir die Äpfel in Körbe. Diese 
werden dann in den Obstmuser geleert. Aus 
den Äpfeln wird ein grober Brei. Der kommt 
in die Presse. Der Apfelsaft wird 
aufgefangen und in großen Tanks erhitzt. 
Dadurch wird der Saft haltbar. Jetzt muss 
der Saft nur noch abgefüllt werden. 
Der Saft kommt zu uns in die Schule. Was 

vom Pressen übrig bleibt, wird für die Rehe in 
den Wald gefahren. 
Ein ganz besonders schöner Schultag, meinen 
die Zweitklässler. Viele bedanken sich auch, 
dass hier dabei sein konnten. 
 
Klasse 2a und Christine Rabenstein 
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Sie suchen noch ein Geschenk für Weihnachten? 

Mit dem Kauf dieses Päckchens unterstützen Sie die 
Eichenberg-Grundschule in Weihenzell. 

Inhalt:  

2,5 l Apfelsaft für 5 € 
gepresst am 29.09.2022 von der Klasse 2a zusammen mit dem Weihenzeller Obst- und 
Gartenbauverein 

Buch „Jahreszeiten in der Streuobstwiese“ für 14 €  
in Zusammenarbeit mit unserer Baumwartin Barbara Stadlinger 

Erhältlich ab sofort im Rathaus zu den gewohnten Öffnungszeiten. 
 
 
 

Jetzt wird´s sportlich 
Im Rahmen der Woche der Gesundheit ist in unserer Turnhalle 
wieder Allerlei geboten. 
Alle können sich beim Klettern, Balancieren, Schwingen und 
Hangeln ausprobieren. So ein Tag macht allen Spaß. 
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Buntes Frühstücksbuffet 
In der Woche der Gesundheit gibt es an der 
Grundschule immer einmal ein „gesundes 
Frühstück“. So ist es auch in diesem Schuljahr. Alle 
Klassen bereiten etwas Leckeres vor. Da ist es gar 
nicht so leicht, sich zu entscheiden. Soll es ein 
Gemüse-Auto oder ein Paprika-Schiffchen mit 
Kräuterquark sein? Oder doch lieber Obstsalat mit 
Quark? Es gibt aber auch selbstgemachte 
Müsliriegel, Brote mit Hagebuttenmarmelade, mit 
Frischkäse und Schnittlauch oder Obazda und 
Brotgesichter. Heute wird jede und jeder satt. Zu 
trinken gibt es Hagebuttentee und unseren 
Apfelsaft. „Das könnten wir jede Woche machen!“, 
meinen viele am Schluss.  

 
Amtliche Bekanntmachungen

„Wo bleibt mein Geld?“ – Teilnehmer für nächste 
Erhebung zu Einnahmen und Ausgaben gesucht 
Teilnehmer für Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) gesucht. 
Mitmachen und mindestens 100 Euro Prämie erhalten, EVS als wichtige 
Datenbasis für politische Entscheidungen 

Wofür und wieviel Geld geben die Menschen in 
Deutschland aus? Wie hoch sind konkret die Ausgaben 
für Lebensmittel, Wohnen, Verkehr und andere Dinge? 
Antworten auf diese und weitere Fragen liefert die 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, kurz EVS. 
Unter dem Motto „Wo bleibt mein Geld?“ führt das 
Bayerische Landesamt für Statistik gemeinsam mit den 
Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder von 
Januar bis Dezember 2023 die nächste EVS durch.  
 
Dafür werden in Bayern rund 13 000 Haushalte 

gesucht, die sich an der größten freiwilligen Befragung der amtlichen Statistik 
beteiligen. Als Dankeschön erhalten sie eine Geldprämie von mindestens 100 Euro. 
Hinweis: aktuell läuft auch die Zeitverwendungserhebung (ZVE), beide Erhebungen 
klingen ähnlich sind aber grundverschieden. 
 
Infos und Anmeldung unter: 
https://www.statistik.bayern.de/presse/mitteilungen/2022/pm291/index.html 
und unter  
www.evs2023.de . 
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Einladung zur Jahreshauptversammlung  

des Kindergarten Fördervereins Weihenzell e.V. 

Liebe Mitglieder, Eltern, Interessierte und Freunde des Kindergarten Fördervereins 
Weihenzell e.V.,  

wir möchten Sie/Euch herzlich zu unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung 
einladen.  

Sie findet am  Mittwoch, den 30. November 2022 um 19.00 Uhr im Turnraum der 
Kindertagesstätte Dorfstrolche statt. 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit 

der Mitgliederversammlung 
3. Bericht des Vorstands über das Jahr 2021/22 
4. Bericht des Kassenwartes und der Kassenprüfer 
5. Entlastung des Vorstandes 
6. Verschiedenes (Wünsche, Ideen) 

 

Es freut sich auf Sie/ Euch 

der Kindergarten Förderverein Weihenzell e.V. 

 

Hygiene im Umgang mit Lebensmitteln

„Belehrungen gemäß §§ 42/43 IfSG“
Für alle Personen, die gewerbsmäßig Lebens-
mittel herstellen, diese behandeln oder in Ver-
kehr bringen bietet das Landratsamt Ansbach, 
Gesundheitsamt Ansbach, Belehrungen nach 
dem Infektionsschutzgesetz an.
Nächster Termin: Donnerstag, 03.11.2022, 9:30 
Uhr, Gesundheitsamt Ansbach, Crailsheimstra-
ße 64.
Die Gebühr für die Informationsveranstaltung 
beträgt 14,--€. Weitere Informationen und An-
meldung unter
Telefon: 0981-468-7102.

Jetzt bin ich mal für MICH da!

Ein Angebot zur Selbstfürsorge für Eltern von Kin-
dern (0-3 Jahre)
Die Staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwan-
gerschaftsfragen des Gesundheitsamtes Ansbach 
startet ab Montag, 07.11.2022 um 17:30 Uhr im Ge-
sundheitsamt Ansbach, Crailsheimstraße 64, eine 
Gruppe für interessierte Eltern.
Die Diplom-Sozialpädagogin Heidi Contino bietet 6 
Wochen für je 90 Minuten die Möglichkeit, sich selbst 
und die eigenen Bedürfnisse in den Blick zu nehmen. 
Anleitungen zur Selbstwahrnehmung und der Aus-
tausch mit den Anderen in der Gruppe tragen dazu 
bei, Selbstmitgefühl und eigene Handlungsspielräu-
me für selbstfürsorgliches Verhalten im Alltag (wie-
der) zu entdecken.
Die Gruppe ist als feste Gruppe konzipiert, kostenfrei 
und unterliegt der Schweigepflicht.
Verbindliche Anmeldung unter: 0981 468 7102 oder 
schwanger-in-ansbach@landratsamt-ansbach.de

Vereine u. Organisationen
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Bürgermeisterchor
im Landkreis Ansbach e. V. 

KonzertKonzert
Samstag, 28. März 2020 | 19 Uhr 

in der Kirche St. Margaretha in Rügland
Moderation: Pfarrer Burkhard Stark 

Eintrittspreis: 10,- €

•
Der Erlös geht zugunsten der Sanierung der Kirche St. Margaretha, Rügland. 

Vorverkauf: Gemeindeverwaltung Rügland und Evang.-Luth. Pfarramt, Rügland

Sonntag, 20. November 2022 ab 18.00 UhrSonntag, 20. November 2022 ab 18.00 Uhr

alle bisher gekauften Karten behalten ihre Gültigkeitalle bisher gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit
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Jahreshauptversammlung der Jagdgenossen-
schaft Wernsbach

Am Samstag, den 12.11.2022 findet um 19:30 Uhr 
im Gasthaus Veit die Versammlung der Jagdgenos-
sen statt.

Tagesordnung

1. Begrüßung

2. Schriftführervortrag

3. Kassenbericht vom Kassier

4. Kassenprüfung und Entlastung 

5. Abstimmung über Jagdpachtverwendung

6. Abstimmung über eine neue 
Mitjagdpächterin

7. Mögliche Ersatzbeschaffung von Maschinen

8. Wünsche und Anträge

Herzliche Einladung an alle Mitglieder

Ihr Jagdvorsteher 
Bernhard Popp

 

CharityFloh e.V.  
 
 
      Einladung zum 
    Weihnachtsflohmarkt 

 
 
Nach unseren außerordentlich erfolgreichen Flohmarkttagen im Mai und August gibt es erstmalig in 
diesem Jahr einen Weihnachtsflohmarkt  
 

 am Sonntag, 4. Dezember 2022 
  von 11:00 bis 17:00 Uhr 
  in der Scheune, Ruppersdorfer Str. 5 in Rügland 

 
Ein ausgewähltes Angebot von vielen schönen Dingen, die sich als Weihnachtsgeschenke eignen, 
wartet auf Sie. Auch attraktive fertige Geschenke sowie jede Menge Weihnachtsdeko sind bei uns 
zu finden. 
 
Hübsche gebrauchte Gegenstände sollen anregen, Altes wert zu schätzen und vielleicht in den 
Mittelpunkt eines schön gedeckten Festtagstisches zu rücken.  
 
Lassen Sie sich in gewohnt ansprechendem Ambiente inspirieren und genießen Sie mit einem 
heißen Getränk die vorweihnachtliche Stimmung. 
 
Wir freuen uns auf viele nette Besucher und schöne Begegnungen.  

 

Verschaffen Sie sich einen Eindruck von unseren 

letzten Veranstaltungen unter www.charityfloh.de   

 

Die Mitglieder und der Vorstand von CharityFloh e.V. 

 

Vorsitzende Monika Preimel-Endlich 

Tel. 09828/653 

 
 

 
Der Förderverein Freibad Weihenzell e.V. lädt herzlich zur 

 
Jahreshauptversammlung  
am Donnerstag, den 24.11.2022 
um 19:00 Uhr 

 
ins Gasthaus Ehrenbrand ein. 
 
Tagesordnungspunkte: 
 
1. Begrüßung 
2. Bericht der 1.Vorsitzenden – Rückblick 2022 
3. Bericht des Kassiers 
4. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der Vorstandschaft 
5. Ausblick – Jahresplanung 2023 
6. Sonstiges – Wünsche und Anträge 
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LIEBE LÄSST SICH EINPACKEN 
... für bedürftige Kinder weltweit 
Auch in diesem Jahr startet wieder die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ und unsere 
Sammelstellen nehmen Ihre Päckchen für bedürftige Kinder entgegen.  
Befüllen Sie einen Schuhkarton mit neuen Geschenken (z. B. Spielsachen, Schulartikel und 
Süßigkeiten) und machen Sie einem Kind eine unvergessliche Weihnachtsfreude damit. 
Alle Informationen zum Mitpacken gibt es unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org. 
 
Abgegeben werden können die Päckchen bis zum 14.11.2022 bei: 
 
Edeka Kuffer, Ansbacher Str. 4, 91629 Weihenzell 
Hildegard Wirth, Nürnberger Str. 18, 90599 Dietenhofen, 09824 8279 

Birgit Zwingel, Dietenholz 1, 90599 Dietenhofen, 09824 5116 
Irene Emmert, Kleinhabersdorf 4, 90599 Dietenhofen 
 
Auch Bar- und Sachspenden werden gerne angenommen.  

 
Bei „Weihnachten im Schuhkarton“, einer 
Geschenkaktion der christlichen 
Hilfsorganisation Samaritan’s Purse, kann jeder 
mitmachen und einem bedürftigen Kind damit 
Wertschätzung und Freude entgegen bringen - 
ganz nach dem Motto Liebe lässt sich 
einpacken. 
International ist die Aktion unter dem Namen 
„Operation Christmas Child“ bekannt. Seit 1993 
wurden weltweit bereits über 186 Millionen 
Kinder in über 150 Ländern erreicht. 
 
Zur Finanzierung der Gesamtkosten empfiehlt der Verein pro beschenktem Kind eine 
Spende von zehn Euro, die vor Ort abgegeben oder überwiesen werden kann.  
 
Spendenkonto: Samaritan’s Purse e. V., IBAN: DE12 3706 0193 5544 3322 11,  
Verwendungszweck: 300500/Weihnachten im Schuhkarton + Spenderadresse für Zuwendungsbestätigung  

 
Samaritan’s Purse e. V., Haynauer Straße 72 A, 12249 Berlin 

+49 (0)30 76 883 883 
kontakt@die-samariter.org 
Diese Anzeige wurde erstellt von der 

Sammelstelle Dietenhofen, K. Söhlmann 

Bildquelle "Samaritan's Purse 

SC Wernsbach-Weihenzell e.V. 

                

Einladung zur

Jahreshauptversammlung

am Freitag, den 11. November 2022 um 19.00 Uhr

in der Sportgaststätte in Weihenzell

        Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Bericht des 1. Vorsitzenden 
3. Kurzberichte der Abteilungsleiter 
4. Kurzbericht des Jugendleiters
5. Bericht des Bauwartes
6. Kassenbericht der Schatzmeisterin
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Entlastung der Vorstandschaft
9. Wahl der Kassenprüfer

      10. Anbau an die Hans-Popp-Halle
- Vorstellung der Planungsvarianten und Entscheidung darüber
- Beschluss zur Beauftragung einer Vorplanung mit                        
  Kostenschätzung
- Beschluss über die Stellung der notwendigen Förderanträge

      11. Wünsche, Anträge,Sonstiges

        Anträge müssen in schriftlicher Form bis zum 04.Nov.2022 beim    
1.Vorsitzenden eingegangen sein.

Die Vorstandschaft

Einladung zur Jahreshauptversammlung der 
Karateabteilung „Bushido Wernsbach-Wei-
henzell“ des SC Wernsbach-Weihenzell e.V. 

am Donnerstag 24.11.2022 um 19:30 Uhr im 
Mehrzweckraum Hans-Popp-Halle (91629 
Weihenzell, Am Sportzentrum 6)

Tagesordnung:
1. Begrüßung

2. Bericht der Abteilungsleitung

3. Kassenbericht

4. Sonstiges, Wünsche und Anträge

Herzliche Einladung 
Die Abteilungsleitung
Die zur Jahreshauptversammlung gültigen 
Corona-Regeln sind einzuhalten!

Bürgermeisterchor im Landkreis Ansbach 
e.V.
Suchen Sie noch, ein kleine Aufmerksamkeit oder ein be-
sonderes Weihnachtsgeschenk? Könnte dies nicht die 
„Advents-CD des Bürgermeisterchores im Landkreis Ans-
bach“ sein!

Viele Rathäuser im Landkreis Ansbach bieten diese CD 
zum Verkauf an. Auch kann die CD bei Altbürgermeister 
Franz Winter, Landvogt-Heinrich-Straße 11, 91602 Dürr-
wangen oder über Mail: winter.duerrwangen@t-online.de 
bestellt werden. Weiterhin kann diese CD auch über das 
Rathaus Dürrwangen, Sulzacher Straße 14, 91602 Dürr-
wangen oder über Mail: alexandra.breit@duerrwangen.de 
erworben werden. Die CD kostet 13 € plus Versandkosten.

Mit dem Erlös aus dem CD-Verkauf unterstützt der Bürger-
meisterchor verschiedenste, vor allem ehrenamtlich agie-
rende Einrichtungen, im Landkreis Ansbach.

In der aktuellen Spendenaktion für das Jahr 2022 übergibt 
der Bürgermeisterchor am Nikolaustag je 400 € an die 5 
Krankenhausfördervereine in unserem Landkreis.

Mit diesen Spenden hat der Chor in den letzten Jahren 
über 180.000 € ausgeschüttet und viele Organisationen 
und Einrichtungen, aber auch spezielle Projekte mit den 
Kirchenkonzerten, unterstützt. Die Spendenliste können 
Sie auf der Homepage www.buergermeisterchor.de ein-
sehen.

Der Bürgermeisterchor im Landkreis Ansbach wünscht Ih-
nen eine schöne Adventszeit und besinnliche Weihnach-
ten.

Klaus Miosga
1. Vorsitzender des Bürgermeisterchors im Landkreis Ans-
bach e.V.
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Georg-Oberer-Weg 32
91522 Ansbach

Tel.: 0981 9392791-0

aus Osteuropa
24h Betreuung zu Hause

Info & Beratung vor Ort kostenlos und unverbindlich
www.sozialagentur-nw.de

Vereine u. Organisationen

Schulen
 
 

  STAATLICHEN FACHOBERSCHULE 
 UND  

  BERUFSOBERSCHULE ANSBACH 
 
 
 
 

EINLADUNG ZUM 
 

INFO-ABEND 
 

INFORMATIONEN ÜBER  

DIE FACHOBERSCHULE UND DIE 
BERUFSOBERSCHULE 

 

 am Dienstag, 15. November 2022 
um 18.30 Uhr  

 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 
 
 

Die Online-Anmeldung ist ab Montag, 31.01.2023 unter www.fosbosansbach.de 
möglich.  
 
Kontakt: 
Berufliche Oberschule Ansbach 
Pfarrstr. 21/23, Ansbach 
Tel. 0981 97223900 
E-Mail: verwaltung@fosbosansbach.de 
Homepage: www.fosbosansbach.de 

 

Einladung zum Rehessen der Jagdgen. Haasgang

Am Freitag, den 18. Nov. 2022 findet um 19:30 im Gasthaus 
Schachner in Neubronn das Rehessen der 
Jagdgenossenschaft Haasgang (Ortschaft Haasgang, 
Moratneustetten, Neubronn und Lindach) statt. 

Die Jagdpächter.
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In Zukunft
bessere Noten!

• Motivierte und erfahrene
Nachhilfelehrer/-innen

• Individuelle Förderung in angenehmer
Lernatmosphäre

• Regelmäßiger Austausch mit den Eltern

2 kostenlose Unterrichtsstunden

Jetzt beraten
lassen!

info@schuelerhilfe-ansbach.de
Ansbach • Promenade 10 • Tel. 0981 / 19 4 18 • www.schuelerhilfe.de/ansbach

Anzeige: InZukbessereNoten90x5343 | 11.4.2014, 16:39 | 90 mm * 53,43 mm

B e k e n n e n  S i e  F a r b e !
+ Maler- und Tapezierarbeiten

+ Fassaden-Renovierungen

+ Wärmedämmverbundsysteme

+ firmeneigenes Gerüst

+ Bodenbeläge

Sebastian Heink | Farbenfachhandel | Langenzenner Str. 31 | 90599 Dietenhofen
Tel: 09824 - 92 32 50 | Mail: info@maler-heink.de | www.maler-heink.de

90599 Dietenhofen

Tel. 09824 / 733

www.exakt-wohnbau.de

seit über 40 Jahren

IHR Partner am Bau

Beratung - Planung und
Bauausführung

alles aus einer Hand

� zuverlässig

� termingerecht

� individuell

� fachkompetent

� hochwertig

� zukunftsorientiert

� preisgünstig

� wertbeständig

� energieeffizient
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1-4Tage

1/2 Tage

1/2 Tage

5-7Tage ab 8 Tage

79€ 69€ 59€

1-4Tage 5-7Tage ab 8 Tage

99€ 89€ 79€

1 Tag 1 Woche

29€ 49€ 259€

1/2 Tage 1 Tag 1 Woche

39€ 69€ 399€

1 Tag 1 Woche

44€ 79€ 499€

79€ 69€ 99€ 89€

29€ 49€ 259€ 39€

44€ 79€
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Frisches Rindfleisch mit echtem Geschmack, direkt vom Schotterer´s Hof aus Ihrer Region! 

Geschmackvolles, gereiftes 
Fleisch, vakuumiert, als  

10 kg Gemischtpakete 

16.- € je kg. 

 

 

 

 

Die Gewichtsangaben der 
einzelnen Teile können 
leicht abweichen, das 

Endgewicht der Pakete 
wird eingehalten. 

1 kg Gulasch 

3 kg Braten 

1 kg Suppenfleisch 

3 kg Hackfleisch 

4 Stück Steak 

6 Stück Rouladen 

1 kg Gulasch 

3 kg Braten 

3 kg Suppenfleisch 

1 kg Hackfleisch 

4 Stück Steak 

6 Stück Rouladen 

 

Rinderbratwürste 

oder Currywürste 

24.-€ je kg. 

Lende, Tafelspitz, 
etc. auf Anfrage 

Junge Familie Standard Extras 

Bestellungen ab sofort unter: Tel. (0 98 24) 92 21 24 oder  klaus.schotterer@googlemail.com 

Familie Schotterer,  Reckersdorf 8, 91590 Bruckberg    Abholung direkt am Hof, nach Vereinbarung. 

+ Auf dem Hof geboren und großgezogen  +artgerecht  +gentechnikfreie Fütterung   +95% selbsterzeugtes Futter 

Der Sommer ist vorbei – Zeit Ihr Auto vor dem Winter gründlich 
durchzuchecken. Neben dem Wechseln der Reifen idealerweise im Oktober, 
sind noch andere Checks wichtig: 

  

 

Herbstpaket 1 

 Flüssigkeitscheck 
 Lichtcheck 
 Batteriecheck 
 Wischerblättercheck 

REIFENWECHSEL MIT EINLAGERN 

60,00 € * ohne Materialien und 
 

Herbstpaket 2  

 Flüssigkeitscheck 
 Lichtcheck 
 Batteriecheck 
 Wischerblättercheck 

REIFENWECHSEL ohne Einlagern 

45,00€ * ohne Material und 
Flüssigkeiten 

Reifenwechsel mit Einlagern  

40,00€ * ohne Material   

Reifenwechsel ohne Einlagern 

25,00€ *ohne Material   
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+ Parkettböden / Parkett / Massivdielen
+ Parkettsanierung  
+ Vinyl / Designbeläge 
+ Teppichböden 
+ Nadelfilz / Kugelgarn-Böden
+ PVC-Böden / CV-Beläge 
+ Korkböden
+ Laminatböden 
+ Linoleum-Böden

Sebastian Heink | Farbenfachhandel | Langenzenner Str. 31 | 90599 Dietenhofen
Tel: 09824 - 92 32 50 | Mail: info@maler-heink.de | www.maler-heink.de

Wir erklären, wie‘s geht

Ansbacher Straße 10 
91629 Weihenzell

Mit uns 
fährst du 

sicher.
info@fahrschule-klein-an.de
Tel.: 0981 3675

Unterricht
Di + Do: 18.30 bis 20 Uhr

Sie möchten als

Heilerziehungspflegehelfer (m/w/d)
(Vollzeit oder Teilzeit)

oder als

Pflegehelfer (m/w/d)
(Vollzeit oder Teilzeit)

oder als

Hauswirtschaftskraft (m/w/d)
(Teilzeit)

oder als

Hauswirtschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d) 
Café am Schloss
(Teilzeit)

ein Teil des Teams von Diakoneo werden?

Weitere Infos zu den Stellen und viele gute Gründe, bei uns zu 
arbeiten, finden Sie unter www.diakoneo.de/karriere.

Ihr Kontakt 
Diakoneo · Wohnen Bruckberg · Leitung, Frau Petra Hinkl · Bernhard-
Harleß-Straße 2 · 91590 Bruckberg · Tel.: +49 9824 58-100 
E-Mail: recruiting@diakoneo.de

 weil wir das 
  Leben lieben.

Thomas Weber | Geprüfter Bestatter
Talstraße 27 | 91580 Petersaurach-Großhaslach
Telefon 0 98 72.17 36 | Telefax 0 98 72.14 35
kontakt@bestattungenweber.de
www.bestattungenweber.de

Gemeinsam Schritt für Schritt …
Wir begleiten Sie auf dem Weg des Abschieds.

BESTATTUNGEN WEBER
Begleitu ng im Trauerfa ll
WEBERBESTATTUNGEN WEBERWEBERWEBER
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SERVICE

KRONER

Gardinen

GARDINENSERVICE 
KRONER
Beutellohe 17
91629 Weihenzell
T. 09824 921439
M. 0171 7918254
sigrid.kroner@t-online.de 

Maßgeschneiderte
Gardinen 
Flächenvorhänge 
Vorhangstangen 
Schienen
Plissee 
Insektenschutz
Jalousien
Lamellenanlagen

Steuerberatung. 
Rechnungswesen. 
Lohnbuchhaltung. 
Betriebswirtschaftliche Beratung.

Wir ziehen um!
Ab 17. Oktober finden Sie uns hier:

Äußere Ansbacher Straße 14
(ehem. Arztpraxis)

Krißgau & Hoffmann  
Steuerberater PartG mbB  
Äußere Ansbacher Straße 14 
91629 Weihenzell 
Tel. 09802 95890-0 
www.kh-steuern.de

Krißgau & Hoffmann
S T E U E R B E R AT E R

Johannes Auerochs · Zellrüglingen 9 · 91629 Weihenzell · Tel. 09802 95 72 21

ELEKTROINSTALLATIONEN   BELEUCHTUNGSTECHNIK   
SAT-ANLAGEN   NETZWERKTECHNIK   PHOTOVOLTAIK


